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A. Aktuell: Pendlerförderung  - was ist zu tun? 

 

 Pendlerpauschale auch für Teilzeitkräfte 
Bisher konnten Teilzeitkräfte kein Pendlerpauschale in Anspruch nehmen. Die am 20.3.2013 im BGBL 
2013/53 kundgemachte Neuregelung sieht einen Anspruch auf Pendlerpauschale auch für Teilzeit-
beschäftigte vor, die nur an einem oder an zwei Tagen pro Woche zu ihrer Arbeitsstätte fahren. Diese 
erhalten ein bzw zwei Drittel des jeweiligen Pendlerpauschales. Fahren Pendler mindestens an drei 
Tagen pro Woche zur Arbeit, erhalten sie wie bisher das Pendlerpauschale zur Gänze. Auch die bishe-
rige Kilometerstaffel und die Höhe der Pendlerpauschalien bleiben unverändert. Wenn Kosten für Fahr-
ten zwischen dem Wohnsitz am Arbeitsort und dem Familienwohnsitz (= Familienheimfahrten) als Wer-
bungskosten berücksichtigt werden, kann daneben kein Pendlerpauschale für die Wegstrecke vom 
Familienwohnsitz zur Arbeitsstätte berücksichtigt werden. Weiters steht Arbeitnehmern mit mehreren 
Arbeitsstätten maximal ein volles Pendlerpauschale (dh. maximal drei Drittel) im Kalendermonat zu.  

Seit 1. 1. 2013 gelten daher folgende Pendlerpauschalien: 

 
Pendlerpauschale ab 

1.1.2013 für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 

 Einfache Wegstrecke an mehr als 10 Tagen 

pro Monate 

an 8 bis 10 Tagen pro 

Monat 

an 4 bis 7 Tagen pro 

Monat 

Kleines 

Pendler-
pauschale 

20 bis 40 km 696 € 464 € 232 € 

40 bis 60 km 1.356 € 904 €  452 € 

über 60 km 2.016 € 1.344 €  672 €  

Großes 

Pendler-
pauschale 

2 bis 20 km 372 € 248 € 124 € 

20 bis 40 km 1.476 € 984 € 492 € 

40 bis 60 km 2.568 € 1.712 € 856 € 

über 60 km 3.672 € 2.448 € 1.224 €  

 
 

 Neueinführung des Pendlereuros 
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Pendlern steht zusätzlich zur Pendlerpauschale der Pendlereuro, der abhängig von der Entfernung 
zum Arbeitsplatz ist, als steuerlicher Absetzbetrag zur Verfügung. Der Pendlereuro beträgt jährlich 2 € 
pro Kilometer der einfachen Fahrtstrecke zwischen Wohnung und Arbeitsstätte, wenn die Strecke 
mindestens 11 Mal pro Monat zurückgelegt wird. Für Teilzeitarbeitskräfte, die an mindestens 4 bis 7 
Tagen bzw 8 bis 10 Tagen pro Monat pendeln, steht der Pendlereuro zu einem  bzw zwei Drittel zu. Der 
Pendlereuro kann bereits bei der laufenden Lohn- und Gehaltsverrechnung berücksichtigt werden. 
  

 Jobticket für alle 
Zur Förderung der Benützung öffentlicher Verkehrsmittel können seit 1.1.2013 die Kosten für ein öffent-
liches Verkehrsmittel (“Jobticket”) auch dann steuerfrei vom Dienstgeber ersetzt werden, wenn kein 
Anspruch auf das Pendlerpauschale besteht. Wird das Jobticket anstatt des bisher gezahlten steuer-
pflichtigen Arbeitslohns zur Verfügung gestellt, dann liegt eine nicht begünstigte, steuerpflichtige Ge-
haltsumwandlung vor.  
 

 Kein Pendlerpauschale für Arbeitnehmer mit Dienstauto 
Arbeitnehmern, die ein Dienstauto auch für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte nutzen kön-
nen, steht ab 1.5.2013 kein Pendlerpauschale mehr zu.  
 

 Anhebung der Negativsteuer und Pendlerausgleichsbetrag 
Da Arbeitnehmer, deren Einkommen unter der Besteuerungsgrenze liegt, von der erweiterten Pendler-
förderung uU aber nicht profitieren, wurde für diese ab der Veranlagung 2013 der Höchstbetrag der 
Negativsteuer auf € 400 jährlich (für 2012: € 251) angehoben. Der in diesem Betrag enthaltene  
„Pendlerzuschlag“ in Höhe von höchstens € 290 (bisher € 141)  steht zu, wenn mindestens in einem 
Kalendermonat Anspruch auf das Pendlerpauschale besteht. Zu beachten ist, dass die Negativsteuer 
(inklusive Pendlerzuschlag) ab 2013 mit 18% (für 2012: 15 %) der Arbeitnehmerbeiträge zur gesetzli-
chen Sozialversicherung begrenzt ist. Da es durch die Erhöhung des Pendlerzuschlages auf € 290 bei 
einem Eintritt in die Steuerpflicht zu Härtefällen kommen kann, soll künftig eine Einschleifregelung einen 
Ausgleich schaffen. Beträgt nämlich die Einkommensteuer zwischen € 1 und € 290, kann ein Pendler-
ausgleichsbetrag von € 289 berücksichtigt werden, der sich gleichmäßig auf Null einschleift. Mit ande-
ren Worten: Mit jedem Euro zusätzlicher Einkommensteuer sinkt auch der Pendlerausgleichsbetrag um 
1 Euro. Beträgt z.B. die Einkommensteuer € 100 wird ein Pendlerausgleichsbetrag von € 190 abgezo-
gen und € 90 Negativsteuer gutgeschrieben. Die Gutschrift erfolgt im Rahmen der (Arbeitnehmer-
)Veranlagung. Der Antrag kann innerhalb von fünf Jahren ab dem Ende des betreffenden Kalenderjah-
res gestellt werden. 
 

 Wie werden das Pendlerpauschale neu und der Pendlereuro beantragt? 
Sollen das Pendlerpauschale und der Pendlereuro bereits bei der laufenden Gehaltsverrechnung be-
rücksichtigt werden, ist dem Dienstgeber das neu aufgelegte Formular L34 vorzulegen. Wurde vom 
Arbeitnehmer bereits früher ein L34 abgegeben, ist alleine aufgrund der zusätzlichen Berücksichtigung 
des Pendlereuro ab dem 1.1.2013 kein neues L34 abzugeben. Da die neuen Regelungen erst im März 
2013 im Parlament beschlossen wurden, muss der Arbeitgeber bei Vorliegen der technischen und or-
ganisatorischen Voraussetzungen bis 30. Juni 2013 verpflichtend die Lohnsteuer rückwirkend ab 
1.1.2013 aufrollen. Der Antrag auf Berücksichtigung des Pendlerpauschales und des Pendlereuro kann 
alternativ auch im Wege der Arbeitnehmerveranlagung bzw der Einkommensteuererklärung gestellt 
werden.  
 
 

B. Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetz 2013 - Ministerialentwurf 

 
Das BMJ hat am 25.3.2013 einen Ministerialentwurf zu einem Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetz 
2013 (GesRÄG 2013) im Parlament eingebracht. Kernpunkt des GesRÄG 2013 ist die Erleichterung der 
künftigen Gründung einer GmbH durch Absenkung des Mindeststammkapitals und Reduktion der 
Gründungskosten, um im europäischen Vergleich wettbewerbsfähig zu bleiben. Der Ministerialentwurf 
sieht im Detail folgende wesentlichen Änderungen vor (vorgesehenes Inkrafttreten der Neuregelungen 
im Wesentlichen mit 1.7.2013): 
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 Das Mindeststammkapital einer GmbH soll künftig nur mehr € 10.000 (derzeit noch € 35.000) be-
tragen, wobei es – wie nach bisherigem Recht – genügt, wenn mindestens die Hälfte, das wären 
künftig also € 5.000 (derzeit € 17.500), in bar einbezahlt werden.  

 Bereits bestehende Gesellschaften können das Stammkapital ebenfalls auf die neue Mindesthöhe 
herabsetzen. 

 Künftig soll die Veröffentlichung der Eintragung einer Neugründung einer GmbH im Amtsblatt der 
Wiener Zeitung nicht mehr erforderlich sein. 

 Die Notariatsgebühren bei der Gründung einer GmbH mit dem gesetzlichen Mindeststammkapital 
sollen sich künftig nur mehr auf  € 602 belaufen (derzeit  € 1.181,50). 

 Bei Gründung einer Einpersonen-GmbH mittels „Mustersatzung“ sollen die Notariatsgebühren sogar 
auf  € 75,65 reduziert werden können. 

 Korrespondierende Regelungen zur Verbilligung der Gründungskosten sollen auch in das Rechts-
anwaltstarifgesetz aufgenommen werden. 

 Da die Mindestkörperschaftsteuer vom Mindeststammkapital abhängt, soll diese künftig nur mehr 
€ 500 pro Jahr (derzeit € 1.750 pro Jahr) betragen. Um negative Auswirkungen auf das Budget 
2013 zu vermeiden, soll eine Herabsetzung der Vorauszahlungen für die Mindestkörperschaftsteuer 
auf den neuen Mindestbetrag erst im Jahr 2014 möglich sein. 

 Der Geschäftsführer einer GmbH soll auch bei Erreichen der Kennzahlen des Unternehmensreorga-
nisationsgesetzes (Eigenmittelquote von weniger als 8 % und fiktive Schuldentilgungsdauer von 
mehr als 15 Jahren) zur Einberufung einer Generalversammlung verpflichtet werden. Unverändert 
bleibt die Verpflichtung zur Einberufung bei Verlust des halben Stammkapitals.  

 Durch die Herabsetzung des Mindeststammkapitals würde sich künftig auch die 1 %ige Gesell-
schaftsteuer entsprechend reduzieren (von derzeit € 350 auf künftig nur mehr € 100; wenn nur die 
Mindestbareinzahlung von € 5.000 erfolgt, würde die Gesellschaftsteuer nur mehr € 50 betragen). 

 
Die Begutachtungsfrist für den Ministerialentwurf läuft noch bis 22.4.2013. Änderungen der Gesetzes-
vorlage sind durchaus möglich, daher gilt es den Gesetzwerdungsprozess abzuwarten. 
 
 
 

C. SOMMERJOBS:  Was Kinder in den Ferien verdienen dürfen 

 
Wenn studierende Kinder für die Ferien einen lukrativen Ferialjob finden, so ist das sowohl für die 
Kinder als auch für die Eltern erfreulich. Für die Eltern kann ein Ferialjob allerdings auch zu empfindli-
chen finanziellen Einbußen führen. 
 
Die gute Nachricht vorweg: Kinder unter 18 Jahren können ganzjährig beliebig viel verdienen, 
ohne dass Familienbeihilfe und Kinderabsetzbetrag gefährdet sind. Aufpassen muss man aber bei Kin-
dern ab 18 Jahren: Um in diesem Fall die Familienbeihilfe und den Kinderabsetzbetrag nicht zu 
verlieren, darf das nach Tarif zu versteuernde Jahreseinkommen des Kindes (nach Abzug von Sozi-
alversicherungsbeiträgen, Werbungskosten, Sonderausgaben und außergewöhnlichen Belastungen) 
10.000 € nicht überschreiten, unabhängig davon, ob es in den Ferien oder außerhalb der Ferien erzielt 
wird. Umgerechnet auf Brutto-Gehaltseinkünfte darf ein Kind daher insgesamt bis zu brutto rd 12.439 € 
pro Jahr (Bruttogehalt ohne Sonderzahlungen unter Berücksichtigung von SV-Beiträgen bzw Werbungs-
kosten- und Sonderausgabenpauschale) bzw einschließlich der Sonderzahlungen brutto rd 14.512 € 
pro Jahr verdienen, ohne dass die Eltern um die Familienbeihilfe und den Kinderabsetzbetrag bangen 
müssen.  
 
Zu den für den Bezug der Familienbeihilfe und des Kinderabsetzbetrages „schädlichen" Einkünften 
zählen nicht nur Einkünfte aus einer aktiven Tätigkeit (Lohn- oder Gehaltsbezüge, Einkünfte aus einer 
selbständigen oder gewerblichen Tätigkeit), sondern sämtliche der Einkommensteuer unterliegenden 
Einkünfte (daher beispielsweise auch Vermietungs- oder sonstige Einkünfte). Lehrlingsentschädigungen, 
Waisenpensionen sowie einkommensteuerfreie Bezüge und endbesteuerte Einkünfte bleiben außer 
Ansatz. 
 
Folgende Besonderheiten sind zusätzlich zu beachten: 
- Ein zu versteuerndes Einkommen, das in Zeiträumen erzielt wird, für die kein Anspruch auf Fa-

milienbeihilfe besteht (zB bei vorübergehender Einstellung der Familienbeihilfe, weil die vorgese-
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hene Studienzeit in einem Studienabschnitt abgelaufen ist), ist in die Berechnung des Grenzbe-
trages nicht einzubeziehen.  

- Die Familienbeihilfe und der Kinderabsetzbetrag fallen übrigens nicht automatisch weg, sondern 
natürlich erst dann, wenn die Eltern den zu hohen Verdienst ihres Kindes pflichtgemäß dem Fi-
nanzamt melden. Wer eine solche Meldung unterlässt, riskiert zusätzlich zur Rückforderung der Fa-
milienbeihilfe und des Kinderabsetzbetrages auch eine Finanzstrafe!  

 
Aus der Sicht des Kindes selbst ist Folgendes zu beachten: 
- Bis zu einem monatlichen Bruttobezug von 386,80 € (Wert 2013) fallen wegen geringfügiger Be-

schäftigung keine Dienstnehmer-Sozialversicherungsbeiträge an. Liegt der Monatsbezug über dieser 
Grenze, werden dem Kind die vollen SV-Beiträge abgezogen.  

- Bei Ferialjobs in Form von Werkverträgen oder freien Dienstverträgen, bei denen vom Auftrag-
geber kein Lohnsteuerabzug vorgenommen wird, muss ab einem Jahreseinkommen (Bruttoein-
nahmen abzüglich der mit der Tätigkeit verbundenen Ausgaben) von 11.000 € für das betreffende 
Jahr eine Einkommensteuererklärung abgegeben werden. Eine Ferialbeschäftigung im Werkver-
trag bzw freien Dienstvertrag unterliegt grundsätzlich auch der Umsatzsteuer (im Regelfall 20%). Um-
satzsteuerpflicht besteht jedoch erst ab einem Jahresumsatz (= Bruttoeinnahmen inklusive 20% 
Umsatzsteuer) von mehr als 36.000 € (bis dahin gilt die unechte Steuerbefreiung für Kleinunterneh-
mer). Eine Umsatzsteuererklärung muss ebenfalls erst ab Umsätzen von 30.000 € netto abgegeben 
werden.  

 
  
 

D. Steuerliche Erleichterungen iZm der Hochwasserkatastrophe  

 
Der nachfolgende Beitrag soll einen Überblick über steuerliche Maßnahmen und Vergünstigungen brin-
gen, die anlässlich der aktuellen Hochwasserkatastrophe von Relevanz sein können. 
 
D.1. Außergewöhnliche Belastung 
 
Aufwendungen zur Beseitigung von Katastrophenschäden (wie zB Hochwasser-, Sturm-, Erd-
rutsch-, Vermurungs- und Lawinenschäden) können im Privatbereich ohne Kürzung um einen Selbst-
behalt steuerlich als außergewöhnliche Belastung abgesetzt werden. Je nach Höhe des Einkommens 
werden damit die Aufwendungen vom Finanzminister mit 36,5% (= Eingangssteuersatz) bis 50% (= 
Höchststeuersatz) steuerlich subventioniert. 
 
Absetzbar sind grundsätzlich: 
 
a. Kosten für die Beseitigung der unmittelbaren Katastrophenfolgen (zB Beseitigung von Was-

ser- und Schlammresten, Dachstuhlentsorgung nach Sturm- oder Schneekatastrophe, Beseitigung 
von Sperrmüll, Raumtrocknung, Mauerentfeuchtung, Anschaffung bzw. Anmietung von Trocknungs- 
und Reinigungsgeräten) sind in vollem Umfang absetzbar (auch wenn sie Luxusgüter betreffen, wie 
zB die Reinigung des verschlammten Pools).  

b. Kosten für die Reparatur und Sanierung der durch die Katastrophe beschädigten, aber wei-
ter nutzbaren Vermögenswerte (zB bei weiter nutzbaren Wohnungen oder Häusern: Ersatz des 
Fußbodens, Erneuerung des Dachstuhls nach einer Sturm- oder Schneekatastrophe, Erneuerung 
des Verputzes, Ausmalen, Sanierung der Kanalisation, Reparatur bzw. Wiederherstellen von Zäu-
nen, Sanierung von Gehsteigen, Reparatur beschädigter PKWs). 

c. Kosten für die Ersatzbeschaffung der durch die Katastrophe zerstörten Vermögensgegenstände 
(zB erforderlicher Neubau des gesamten Wohngebäudes oder von Gebäudeteilen, Neuanschaffung 
von Einrichtungsgegenständen, Neuanschaffung eines PKWs, Neuanschaffung von Kleidung, Ge-
schirr etc). 

 
Wie bei allen außergewöhnlichen Belastungen gilt der Grundsatz: Die Kosten sind nur dann steuerlich 
absetzbar, wenn sie zwangsläufig sind. Die Absetzbarkeit beschränkt sich daher grundsätzlich auf not-
wendige Wirtschaftsgüter. Güter des gehobenen Bedarfes (zB Schiausrüstung, Schallplattensammlung, 
Weinkühlschrank) sowie die Mehrkosten einer Luxusausstattung bei notwendigen Wirtschaftsgütern (zB 
Massivholzküche) können daher steuerlich nicht geltend gemacht werden. 



  5 / 6  
 

 

 
 
 
Für die Absetzbarkeit gelten folgende Grundsätze: 
 
• Die Kosten für die Beseitigung der unmittelbaren Katastrophenfolgen sind voll absetzbar (sie-

he oben Punkt a), und zwar auch dann, wenn sie zB ein „Luxusgut" betreffen (zB Kosten für die Rei-
nigung eines Schwimmbades oder des Wochenendhauses). 

• Die Kosten für die Reparatur und Sanierung von weiter nutzbaren Vermögensgegenständen 
(siehe oben Punkt b)) sind nur insoweit  absetzbar, als sie für die übliche Lebensführung benötigt 
werden. Die Sanierung des wegen des Hochwassers defekten Pools ist daher steuerlich nicht ab-
setzbar. 

• Absetzbar sind auch die tatsächlichen Kosten (im Ausmaß des aktuellen Neupreises) für die Er-
satzbeschaffung von Gegenständen (siehe oben Punkt c), allerdings auch nur in dem Umfang, in 
dem diese für die übliche Lebensführung benötigt werden. Nicht absetzbar sind somit die Kosten für 
die Ersatzbeschaffung von zB Sportgeräten und von „Luxusgütern" (zB zerstörte Weinsammlung). 
Geht die Ersatzbeschaffung über einen durchschnittlichen Standard hinaus, muss eine „ Luxustan-
gente" ausgeschieden werden. 

• Gibt es für zerstörte Wirtschaftsgüter einen funktionierenden Gebrauchtwarenmarkt (wie zB für 
PKWs), ist nur der Wiederbeschaffungswert eines vergleichbaren gebrauchten Wirtschaftsgutes ab-
setzbar. 

 
Arbeitnehmer können für die (voraussichtlich) anfallenden Ausgaben zur Beseitigung von Katastro-
phenschäden bis 31. 10. des laufenden Jahres die Ausstellung eines Freibetragsbescheides beantra-
gen. Wird dieser dem Arbeitgeber rechtzeitig (also bis Dezember) vorgelegt, so kann dieser den Freibe-
trag rückwirkend (durch Aufrollung) für das gesamte Jahr berücksichtigen und die Lohnsteuer rücker-
statten.  
 
TIPP: Wenn die außergewöhnliche Belastung höher ist als das Einkommen eines Jahres, geht der 
Überhang steuerlich ins Leere. In diesem Fall sollten die Ausgaben – zB auch durch Kreditfinanzierung 
– auf mehrere Jahre verteilt werden (bei Kreditfinanzierung sind dann die jährlichen Kreditraten samt 
Zinsen steuerlich absetzbar).  
 
Als Nachweis der Katastrophenschäden sind dem zuständigen Finanzamt im Regelfall die von Ge-
meindekommissionen über die Schadenserhebung aufgenommenen Niederschriften vorzulegen. 
Sicherheitshalber sollten die Schäden - soweit noch möglich - auch fotografisch dokumentiert werden. 
Überdies sind die angefallenen Kosten durch Rechnungen zu belegen.  
 

D.2. Weitere Katastrophen-Steuerbegünstigungen (insbesondere für Unternehmen) 

 
• Im Rahmen der Spendenbegünstigung können Private und auch Unternehmen Spenden für die 

Hilfestellung in Katastrophenfällen im Ausmaß von bis zu 10% des laufenden Einkommens 
bzw Gewinnes steuerlich absetzen. Voraussetzung ist, dass die Spenden an eine begünstigte Spen-
denorganisation geleistet werden, die in einer von der Finanz geführten Liste (ausgenommen freiwil-
lige Feuerwehren) aufscheinen. Die aktuelle Liste begünstigter Spendenorganisationen 
https://service.bmf.gv.at/Service/allg/spenden/show_mast.asp) ist auf der BMF-Homepage abrufbar.  

• Unternehmer können darüber hinaus seit 2002 zeitlich und betraglich unbegrenzt alle Geld- und 
Sachspenden in Katastrophenfällen steuerlich als Betriebsausgaben absetzen, wenn sie mit ei-
nem Werbeeffekt verbunden sind (zB durch mediale Berichterstattung, Eigenwerbung etwa auf der 
eigenen Homepage, in Inseraten oder Rundschreiben).  

• Freiwillige Zuwendungen, die der Arbeitgeber an katastrophenbetroffene Arbeitnehmer zur Be-
seitigung von Katastrophenschäden (insbesondere Hochwasser-, Erdrutsch-, Vermurungs- und La-
winenschäden) leistet, sind zur Gänze steuerfrei (gilt sowohl für Geld- als auch für Sachzuwendun-
gen).  

• Werden Unternehmen von einer Katastrophe getroffen, so sind sämtliche Ausgaben für die Beseiti-
gung der Katastrophenschäden ohnedies steuerlich voll absetzbar. Erhält ein solches Unterneh-
men Spenden (egal von wem), sind diese zur Gänze steuerfrei. Werden die Spenden ausdrück-
lich für Instandsetzungen oder für die Wiederbeschaffung von Investitionen gewährt, die durch eine 

https://service.bmf.gv.at/Service/allg/spenden/show_mast.asp
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Katastrophe vernichtet wurden (zB Maschinen), so kürzen sie allerdings die Instandsetzungskosten 
bzw. die Investitionskosten (und damit auch die zukünftig absetzbaren Anlagenabschreibungen). 

• In einer eigenen BMF-Info sagt das BMF Erleichterungen bei Steuernachzahlungen (kein Säum-
niszuschlag, kein Verspätungszuschlag bei katastrophenbedingten Fristversäumnissen) zu. Herab-
setzungsanträge für ESt- bzw KSt-Vorauszahlungen 2013 können von Geschädigten bis 
31.10.2013 gestellt werden. Weiters bestehen Befreiungen von Gebühren und Bundesverwaltungs-
abgaben.  

 
 

E. Splitter 

 

 Anpassung der steuerlich relevanten Zinssätze ab 8. Mai 2013 
Aufgrund der Senkung des Fixzinssatzes der EZB ergibt sich erstmalig ein negativer Basiszinssatz 
von minus 0,12%. Da der Basiszinssatz als Ausgangsbasis für die Berechnung diverser gesetzlicher 
Zinssätze dient, kommt es zu einer entsprechenden Absenkung dieser Zinssätze.  

Diese Senkung des Basiszinssatzes führt zu einer entsprechenden Anpassung der Stundungs-, Aus-
setzungs-,  Anspruchs- bzw Berufungszinsen. 

Ab  8.05.2013 14.12.2011 13.7.2011 13.05.09  11.3.09  21.01.09 10.12.08  12.11.08   15.10.08  

Stundungszinsen 4,38 % 4,88 % 5,38 % 4,88 % 5,38 % 5,88 % 6,38 % 7,13 % 7,63 % 

Aussetzungszinsen 1,88 %  2,38 % 2,88 % 2,38 % 2,88 % 3,38 % 3,88 % 4,63 % 5,13 % 

Anspruchszinsen 1,88 % 2,38 % 2,88 % 2,38 % 2,88 % 3,38 % 3,88 % 4,63 % 5,13 % 

Berufungszinsen 
1,88 % 2,38 %  

(ab 

1.1.2012) 

----- ----- ----- ---- ---- ----- ---- 

 

 

 

F. Termine 

 
30.9.2013: 

 Die Möglichkeit der Erstattung von Vorsteuern 2012 in EU-Mitgliedsländern via FinanzOnline en-
det am 30.9.2013 (siehe Punkt 4.). 


